
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 
GZ 10 072/85-1.1/84 

Verletzung des Daten
schutzgesetzes: 

Anfrage der Abgeordneten 
Mag. GUGGENBERGER und Ge
nossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, 
Nr. 985/J 

Herrn 

Präsidenten des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

II -:;155 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

9'1!3 lAB 

1984 -12- 1 7 
zu BKS/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat Mag. GUGGENBERGER, Dr. REINHART, WEIN

BERGER, Dr. LENZI, Wanda BRUNNER, Dipl.Vw. TI EBER 

und Genossen am 31. Oktober 1984 an mich gerichteten 

Anfrage Nr. 985/J beehre ich mich folgendes mitzu

teilen: 

Zu 1: 

Der Sachverhalt ist mir bekannt und ich teile die 

rechtliche Beurteilung der Anfragesteller, wonach 

die Weitergabe von EDV-Daten an das "Aktionskomitee 

für Wehrgerechtigkeit" unzulässig war. 

Zu 2: 

Über Weisung des Bundesministeriums für Landesver

teidigung wurde vom zuständigen Disziplinarvorge

setzten gegen den verantwortlichen Offizier Straf

und Disziplinaranzeige erstattet. 
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Zu 3: 

Der gegenständliche Vorfall wird zum Anlaß genommen 

werden, um im Rahmen der regelmäßig stattfindenden 

Dienstbesprechungen die Leiter und Referatsleiter 

der Ergänzungsabteilungen der Militärkommanden 

auf die Notwendigkeit hinzuweisen, die Einhaltung 

der einschlägigen gesetzlichen und erlaßmäßigen 

Bestimmungen über den Datenschutz striktest zu 

beachten. 

. Dezember 1984 
... 

~ 
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